
nicht verkaufen, vermieten oder auch nur
verleihen. Umgekehrt dürfen Sie ein Fahzeu.,
das mit auständischen Xennzeicnen in lriJü
wohnsitzland benutzt wird, weder kaufen
noch mieten oder ausleihen (und fahren).

B€i zeitweiliger Nutzung eines Fahzeuqs in
einen anderen als lhr€m Wohnsitzland;ind
5re von der dortigen Steuer befreit. Unter zeir_
weiliger Nutzung lst ein zus,ammenhänqender
oder unlerbrochener Zeltraum von m;ximal
sechs Monaten innerhalb von zwölf l\4onaten
z! verslehen. Di€se Regelung gilt sowohl für
ore private als auch für die gewerbl iche
Nutzung mit Ausnahme des gewerbl ichen
rersonen- oder Güterkraf tverkehrs.

Für Personen, die sich täglich zur Arbeit in ein
Nachbarland begeben (,crenzgängef), ist die
z€rtwertrge Nutzung unbefristet möglich. Wenrl
d|es,auf Sie zutdfft, können Sie lhr FaheeuE
mit den Kennzeichen des Landes lhres Hauot'-
wohnsitzes regelmäßig und zeiflich unbe-
grenzt in dem Land benutzen, in dem Sie
arbeiten, ohne dort eine zusäHiche Steuer zu
zanten.

stuft, und zwar filr die gesamte Dauer d€s
öruotums oder Frejwilligenprogramms.

Eine zeitweitige NuEung liegt auch bet peßo_
nen vor, die sich, ohneihren Hauptwohnsitz zu
veflegen, vorübergehend für mehr als sechs
Monate in einem anderen Land aufhalten und
Inr Fane€ug mi tihren. In diesen Fälen steht
es.dem Auinahmemjtgliedstaat fr€i, für den
zeftaum Abgaben zu erheben, der üb€r die
üecnsmonatsfrist hinausgeht. für die eine vol,-
ständige Steuerbefreiung b€steht.

Mehrere Mitgliedstaaten haben die t\4öalich_
kelten der zeitweiligen steuerbef;iten
Nulzung eMeitert, entweder um bestimmtep€rsonengrupp€n zu edassen oder auf indivi-
duellen Antrag. Weitere Informationen enfhält
das Merkbfatt über Krcftfahtzeuosteuen.
Nähere Auskunft erteilen die Steueöehörder,
oes Uasllandes.

FüHRERscHEtN

Bis zum 1. Juli 1996 waren Sie bej einem
Das Gleiche gitt für einen Fimenwagen, d"n 

w?hl"ilt*""ttt"l verpflichtet, lhren FühreF
ein unternehmen €inem bei ihr b"#;fti;# :"*ll-Y 

d* zuständigen Behörden des
Grenzgänger aus dem Nachbartand zu;ve;;- ;',l"tj:19:: 

gegen einen gleichwertigen
gung stellt. Dieser kann 0", i"n"*o oari- 

Funrerschein umzutauschen lnzwischen
tch ;nd darübe;;in;;; a,ii ö;iä,,,äil y,:'::_1T*.-v"n1lq "bs€scharft, so dass
dem Land benutz€n, tn d"nl;; ü;;;;# 

öre nunmehr übera 

 

mit thren ursprüngtichen
ansässis ist, ar" aucrr in oem L-"nä, ;;# ::li:f:n"t 

fahren können, solanse-dieser
sich sein Hauptwohnsitz befindet_ vur(v rrl

Eine v€dängerte zeitw€ilig€ Nutzung ist darü-
Der hinaus Studierend€n und Teilnehrnenl
länderilbergreif ender Fr€iwjlligenproqramme
erlaubt. Ein Sludium oder djs Mitwhiunq ar
e'nem Freiwilljgenprogramm machen kiine
wohnsitzverlegung erforde.lich. Daher wird
ore Nutzung eines im Land des Hauptwohnsit_
zes zugetassenen Kraflfahrzeugs ajs nichl
steuerpflichtige zeitweilige Nutzung einge-

Was Gültigkeitsdauer. äzfliche Kontrollen,
öreuern und Eintragungen irn Führerschern
anoetangt, kann das Gas and gleichwohl
seme innerstaafl ichen Vorschriften anwenderr.

(Weitere lnformationen erhalten Sie unter
runrerschein.)

Hinweis: prüfen Sie unbedingt, wann lhr
runrerschein ungültig wird. damjt Sie b€i den
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